
 

Allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen 

Lahr, Gawron GmbH 

1. Datenschutz 
Während der Erstbegutachtung wurden Daten aufgenommen und 
Fotos/Zeichnungen angefertigt. Diese verwenden wir für die AN-Erstellung. Bei 
Beauftragung verwenden wir Ihre Daten bis zur vollständigen Auftragsabwicklung 
für die Einweisung z.B. unserer MA/SU. In keinem Fall werden wir die Daten 
öffentlich machen, z.B. auf Internetseiten. Selbstverständlich schützen wir im 
Rahmen unserer Datenschutzmaßnahmen Ihre Daten vor unbefugter oder 
unrechtmäßiger Verarbeitung durch Dritte. 
2. Angebot (AN) und Auftrag (V) 

Unsere AN sind freibleibend. Maßangaben gelten jeweils nur als Circa-Angaben. 
Die Aufträge sind nur nach unserer schriftlichen AB rechtswirksam. Auch 
Nebenabreden und Auftragsänderungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der 
schriftlichen AB durch uns. An Kostenanschlägen, Zeichnungen und anderen 
Unterlagen behalten wir uns das Urheberrecht vor; sie dürfen Dritten nicht 
zugänglich gemacht werden. Einkaufsbedingungen des AG verpflichten uns nicht, 
auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. 
3. Preise 

Unsere Preise verstehen sich, soweit nicht im AN oder in der AB etwas anderes 
vermerkt ist, frei Baustelle. Änderungen der Löhne oder Materialpreise bis zur 
Erfüllung des Auftrages führen eine entsprechende Berichtigung auch unserer 
Preise herbei. Die Anfertigung von Mustern und Konstruktionszeichnungen 
erfolgt mangels einer anderweitigen Vereinbarung gegen Berechnung. 
4. Zahlungsbedingungen (RE/ZAF) 

RE sind sofort nach Erhalt ohne Abzug zu bezahlen (siehe Zahlungsbedingungen). 
Bei Zahlungsverzug werden Zinsen in Höhe von 2 von 100 über dem jeweiligen 
Landeszentralbankdiskontsatz berechnet. Unsere Lieferverpflichtung setzt die 
Einhaltung obiger Zahlungsbedingungen voraus. Nichteinhaltung der 
Zahlungsbedingungen oder Umstände, die uns nach dem jeweiligen Abschluss 
bekannt werden und die Kreditwürdigkeit des AG zu mindern geeignet sind, haben 
die sofortige Fälligkeit aller unserer Forderungen zur Folge. Sie berechtigen uns 
außerdem noch, ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung auszuführen 
sowie nach angemessener Nachfrist vorn Abschluss zurückzutreten oder 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, ohne dass dem AG irgendein 
Gegenanspruch zusteht. Die Aufrechnung von Gegenforderungen des AG, die 
Zurückhaltung des Kaufpreises und Abzüge irgendwelcher Art sind 
ausgeschlossen. 
5. Eigentumsvorbehalt 

Das Eigentum an dem Liefergegenstand geht nach Eingang aller Zahlungen auf 
den AG über. Wird der Liefergegenstand vom AG an einen Dritten veräußert, so 
tritt der AG schon jetzt seinen Anspruch aus dem Veräußerungsvertrag bis zum 
Eingang aller Zahlungen seitens des AG aus dem ersten Vertrag an uns ab. Erfolgt 
gleichwohl eine Zahlung des Dritten an den AG, so nimmt der AG die eingehende 
Zahlung treuhänderisch in Sonderverwaltung und leitet sie sofort an uns weiter. 
6. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus dem Geschäft sich mit uns ergebenen 
gegenseitigen Rechte und Verpflichtungen ist für beide Teile Berlin-Neukölln. 
7. Zulage-Preise 

Soweit Preise als Zulage bezeichnet sind, gelten sie in jedem Falle als Aufschlag 
zum Ifdm-Preis des Zaunes, d.h. Tor- und Türbreite werden nicht von der 
Zaunlänge abgerechnet. 
8. Aufstellungspreis 
Die Preise, die die Aufstellung der Zäune im Erdboden einschließen, setzen 
normale Bodenbeschaffenheit nach DIN 18300 Bodenklasse 3–4 und im Winter 
frostfreien Erdboden voraus, d.h. sie gelten nicht für Aufstellung in steinigem, 
lehmigem, sumpfigem, hartem oder mit Fundamentresten durchsetztem Boden. 
Ferner müssen bei Beginn der Aufstellung jegliche Hindernisse wie z. B. alte 
Zäune, Hecken, Bäume, Gestrüpp usw. beseitigt sein. Andernfalls wird ohne 
vorherige Benachrichtigung des AG auf dessen Kosten die Zeit, die wir für die 
Beseitigung der Hindernisse benötigen und die Mehrarbeit infolge der erschwerten 
Bodenverhältnisse, besonders in Anrechnung gebracht. Nicht durch uns zu 
vertretende Wartezeiten werden separat vergütet. 
Arbeitszeiten: Mo-Do: 7.00- 15.00 Uhr/Fr: 7.00-13.30 Uhr 
Zuschläge für eine Montage außerhalb der Arbeitszeiten sind nicht in den Preisen 
enthalten. Zusätzliche bzw. nicht erkennbare Leistungen werden nach 
Abstimmung auf Nachweis abgerechnet. 
9. Grundstücksabgrenzungen 
Für den Fall, dass auf der Zaunflucht Kabel irgendwelcher Art im Erdbereich 
liegen, bitten wir uns die Lage derselben umgehend am besten mit einer Skizze 
mitzuteilen. Sollten wir hierüber keine Mitteilung vor Montagebeginn von Ihnen 
erhalten und sollten Kabelbeschädigungen bei Aufstellung des Zaunes durch 
unsere MA erfolgen, so gehen die Kosten für die Schadenbeseitigung zu Ihren 
Lasten. Maßgeblich für die Montage der Zäune sind vorh. Grenzsteine, 
Merkpfähle oder uns übergebene amtliche Lagepläne. Die Gewähr für etwa 
katasteramtlich festgelegte Grenzen sowie für behördlich genehmigte Aufstellung 
übernimmt der AG. Falls eine behördliche Genehmigung für die Aufstellung 
erforderlich ist, so hat diese der AG auf seine Kosten zu beschaffen. 
10. Unebenes Gelände 
Bei Unebenheiten des Geländes nehmen wir die Aufstellung der Zäune 
entsprechend dem Geländeverlauf nach bestem Ermessen vor, sofern nicht der AG 
anderweitige Anordnungen getroffen hat. Es gehört daher nicht zu unseren 
Leistungen, Erhöhungen oder Vertiefungen, die sich bei Unebenheiten des 
Geländes ergeben, abzutragen oder auszufüllen. 
11. Betr. Zaunbau-Montage 
Bei der Zaunmontage evtl. erforderliche Nebenarbeiten wie z.B. Maurer-, Stemm-, 
Beschnittarbeiten sind in der Preisstellung nicht berücksichtigt. Dieselben werden 

von uns nur nach vorheriger Vereinbarung unter besonderer Berechnung 
übernommen. 
11a. Betr. Metallbau-Montage 
Soweit entsprechend dem Inhalt unseres AN sowie unserer AB die Montage von 
uns übernommen wird, stellen wir erfahrene Fachmonteure, die das Einsetzen der 
Bauteile übernehmen. Alle Maurer-, Stemm-, Transport- und Hilfsarbeiten sind 
bauseitig zu leisten. Vorhandene Kräne und Bauaufzüge sind zur kostenlosen 
Mitbenutzung zur Verfügung zu stellen. Soweit Gerüste und Schutzrüstungen 
erforderlich sind, erfolgt deren Gestellung bauseitig. Das Gleiche gilt für Strom- 
und Wasseranschlüsse. Unterbrechungen bei der Montage, die nicht von uns zu 
vertreten sind, sowie die Zeit für das vom AG verlangte Abnehmen und 
Wiederanbringen von Konstruktions- bzw. Beschlagteilen werden diesem 
berechnet. Unserem MA ist die für die Montage aufgewendete Arbeitszeit 
wöchentlich zu bescheinigen. 
12. Lieferumfang 
Für den Lieferumfang ist der Inhalt unseres AN sowie unserer AB maßgebend. 
13. Lieferzeit 

Die Lieferzeit beginnt mit dem Tage unserer AB, jedoch nicht vor völliger 
Klarstellung aller technischen und kaufmännischen Einzelheiten sowie nach 
Genehmigung der Ausführungszeichnungen durch den AG. Die vereinbarte 
Lieferfrist verlängert sich unbeschadet unserer Rechte aus dem Verzug des AG um 
den Zeitraum, um den sich die Klarstellung der obigen Einzelheiten oder die 
Genehmigung der Ausführungszeichnungen verzögert. Falls wir selbst in Verzug 
geraten, muss der AG uns eine angemessene Nachfrist setzen. Nach Ablauf dieser 
Nachfrist darf er vom Abschluss insoweit zurücktreten, als die Bauteile bis zum 
Fristablauf nicht bei uns in Arbeit genommen sind. Der AG darf Teillieferungen 
nicht zurückweisen. Wird die Ware dennoch ohne unser Verschulden auf Lager 
genommen, gilt der Tag der Anzeige der Versandbereitschaft als Tag der 
Erfüllung. Vertragsstrafen oder Schadenersatzanspruch wegen Nichterfüllung oder 
verspäteter Erfüllung sind ausgeschlossen. 
14. Versand und Gefahrenübergang 

Der Versand geschieht auf Gefahr des AG; auch bei frachtfreier Lieferung. 
Unstimmigkeiten, die aus dem Versand herrühren, sind unverzüglich nach 
Empfang der Ware uns schriftlich zu melden. Die Gefahr geht mit der Absendung 
ab Werk auf den AG über. Versandfertig gemeldete Ware muss sofort abgerufen 
werden. Verzögert sich der Versand durch Verschulden des AG, so geht die 
Gefahr bereits vom Tage der Versandbereitschaft auf den AG über. In diesem Fall 
sind wir berechtigt, die Ware auf Kosten und Gefahr des AG nach eigenem 
Ermessen zu lagern und als ab Werk geliefert zu berechnen. 
15. Mängelaufträge 

Beanstandungen können nur Berücksichtigung finden, wenn sie uns innerhalb von 
8 Tagen nach Erhalt des Liefergegenstandes oder - bei Lieferung mit Montage - 
innerhalb von 8 Tagen nach beendeter Montage schriftlich mitgeteilt werden. 
Mängelrügen berechtigen nicht zur völligen Nichtzahlung (Einbehaltung, Kürzung 
oder Aufrechnung) des Kaufpreises. Eine teilweise oder völlige Nichtzahlung des 
AG entbindet den Verkäufer von jeder Pflicht zur Mängelbeseitigung. Für Mangel 
und Verluste, die infolge fremder Einwirkung entstanden sind, haften wir nicht. 
Wenn die Mängelrüge von uns anerkannt ist, werden wir entscheiden, wie der 
Mangel behoben wird. Wenn der AG oder dessen Beauftragter Arbeiten an unserer 
Lieferung von fremden Firmen oder Handwerkern durchführen lässt, ohne dass 
eine ausdrückliche Genehmigung hierüber von uns vorliegt, sind wir von der 
Haftung und der Gewährleistungspflicht entbunden, insbesondere können hieraus 
entstehende Auslagen nicht gegen uns geltend gemacht werden. Es bleibt uns 
überlassen zu entscheiden, ob der Mangel an Ort und Stelle durch unsere MA oder 
in unserem Werk behoben werden kann oder ob von unserer Seite ein Minderwert 
gutgeschrieben wird. Andere Ersatzansprüche sind ausgeschlossen. Der 
Mängelanspruch verjährt spätestens einen Monat nach Zurückweisung der 
Mängelrüge durch uns. Beanstandungen, die uns nach Arbeitsaufnahme anderer 
Handwerker an den von gelieferten Bauteilen (Verglasen, Anstreichen etc.) 
gemeldet werden, können nicht mehr berücksichtigt werden. Für nicht von selbst 
hergestellte oder bearbeitete Teile - wie z. B. Beschläge, Schlösser, Schließer, 
Türen, Oberlichtöffner, Drahtgeflechte -, die zur Komplettierung eines Auftrages 
verwandt werden, gelten Ersatzansprüche nur in dem Umfange, wie solche von 
betreffenden Herstellerwerken aufgrund ihrer Garantiebestimmungen anerkannt 
werden. Soweit diese Herstellerwerke bei Materialfehlern Ersatz ausschl., Ein- 
und Umbaukosten leisten, sind auch wir nur zur Ersatzleistung in diesem Umfange 
verpflichtet. Weitergehende Ansprüche, als sie hiernach in Betracht kommen 
können, sind ausgeschlossen. Unserer MA können bei Beanstandungen 
verbindliche Erklärungen nicht abgeben. Bei Lieferung mit Montage muss die 
Abnahme unmittelbar nach Beendigung unserer Montagearbeiten erfolgen, 
erforderlichenfalls sind Teilabnahmen vorzunehmen. Erfolgt keine Abnahme, so 
gilt unsere Leistung als abgenommen. 
16. Höhere Gewalt und unvorhergesehene Ereignisse 

Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns die Lieferung um die Dauer der 
Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen 
des noch nicht erfüllten Teiles vom Vertrag zurückzutreten. Der höheren Gewalt 
stehen Umstände gleich, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder 
unmöglich machen, und zwar einerlei, ob sie bei uns selbst oder dem Unterlieferer 
eintreten. Der AG kann von uns die Erkl. verlangen, ob wir zurücktr. o. innerh. 
angemessener Frist liefern wollen. Erkl. wir uns nicht, kann der AG zurücktr. 
17. Ausnahmen 

Abweichungen von diesen Verkaufs- u. Lieferbed. sind nur gültig, wenn sie von 
uns ausdr. schriftlich anerkannt sind; dies berührt jedoch die Verbindlichkeit der 
übrigen Verkaufs- u. Lieferbed. nicht, letzteres gilt auch, soweit einzelne 
Bedingungen gegenstandslos oder unwirksam sein sollten. 
 

AN = Angebot, AB = Auftragsbestätigung, AG = Auftraggeber, V= Auftrag, MA = Mitarbeiter,  
SU = Subunternehmer 


